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Rundschreiben Nr. 16/2011 – zertifizierte Mailadresse (PEC) 
ausgearbeitet von: Rebecca Graber 

 

Bruneck, 30.11.2011 

 

Überwachung PEC-Adressen durch unser Büro 
 

Wie bereits in unserem Rundschreiben Nr. 12/2011 berichtet, sind alle Gesellschaften verpflichtet eine 

zertifizierte Mailadresse (PEC – posta elettronica certificata) anzulegen und diese dem Handelsregister 

mitzuteilen – wir haben dies für Ihre Gesellschaft bereits erledigt. 

Aufgrund der vermehrten Anfrage unserer Kunden, in Hinblick auf Überwachung dieser Adresse, haben 

wir uns entschlossen, deren Verwaltung anzubieten und dafür eine Jahresgebühr von Euro 120,00 

(zuzüglich gesetzliche MwSt und Sozialfürsorgebeitrag) in Rechnung zu stellen.  

Achtung: das Postfach darf nicht zweckentfremdet und für sämtlichen Briefverkehr verwendet werden, 

sondern muss ausschließlich als Ersatz für den herkömmlichen Einschreibebrief genutzt werden. Sollten 

auf diesem Postfach vermehrt Werbemails und dergleichen eingehen, so können wir die Überwachung 

nicht mehr gewährleisten. 

 

Falls Sie an der Nutzung dieses Dienstes (Verwaltung des PEC-Postfaches) interessiert sind, ersuchen wir 

Sie, uns das untenstehende Auftragsschreiben vollständig auszufüllen und an unser Büro retourzusenden 

(rebecca.graber@aichner.biz oder mittels Fax 0474 551117). 

 
 

AUFTRAGSSCHREIBEN FÜR DIE ÜBERWACHUNG DES ZERTIFIZIERTEN PEC-POSTFACHES 
 

Hiermit wird dem Büro Aichner Hartmann der Auftrag erteilt, das zertifizierte Postfach (PEC) 

__________________________________________________________ bis auf Wiederruf zu überwachen und die 

eingehenden Mails zu bearbeiten. 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Zugangsdaten zum PEC-Postfach nicht zu ändern bzw. uns 

eventuelle Abänderungen unverzüglich mitzuteilen, andernfalls kann die laufende Überwachung nicht 

garantiert werden. 

 

Datum ____________________________________  Unterschrift  ____________________________________________  


